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Aktenzeichen: 

321 - 2635.5 

bei Antwort bitte angeben 

An den 
Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe 
48133 Münster 

Mietzuschuss gem. § 20 Abs. 2 KiBiz 

Mit Erlass vom 24. März 2010 hatte ich noch einmal darauf hingewie­
sen, dass nur dann die Voraussetzungen für eine Mietbezuschussung 
gem. § 20 Abs. 2 KiBiz erfüllt sind, wenn Eigentümer und Mieter der 
Einrichtung keine wirtschaftliche Einheit bilden. 

Eine wirtschaftliche Einheit ist jedenfalls dann gegeben, wenn der Mie­
ter oder Vermieter 

* die absolute Mehrheit des Stimmrechts oder der Anteile bei 
dem anderen Vertragspartner hat oder 

e ein Gewinnabführungsvertrag zwischen den beiden besteht. 

Ich bitte den Jugendämtern den Inhalt dieses Schreibens in geeigneter 
Form bekannt zu geben. 

Im Auftrag 

Frau Dahm 

Telefon 0211 8618-3685 

Telefax 02118618-53685 

mareike.dahm@mgffi.nrw.de 

o?0. Mai 2010 

Horionplatz 1 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 8618-50 

Telefax 0211 8618-54444 

p0ststelle@m9ffi.nrw.de 

www.mgffi.nnv.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 704, 709 

und 719 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 
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